
 

 
Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen des Umweltamtes der Landeshauptstadt 

Wiesbaden 

 

Es wurden Anmerkungen und Hinweise zu folgenden Themen gegeben: 

 

• Immissionsschutz -Luft- 

• Immissionsschutz -Lärm- 

• Flugplatz Erbenheim 

• Bodenbelastungen/Altlasten 

• Gewässerschutz/UWB Wiesbaden 

• Arten- und Biotopschutz/UNB Wiesbaden 

• Klimaökologie 

 

Immissionsschutz -Luft- 
 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebauliche Entwicklungsbereich Ostfeld in 

Wiesbaden wurde den Anregungen/Hinweisen in Bezug auf die Erstellung eines Gutachtens zur 

Lufthygiene gefolgt. 

Im Rahmen der Anfertigung einer gutachterlichen Stellungnahme zur Lufthygiene im Gebiet Ostfeld 

durch das Büro GEO-NET Umweltconsulting GmbH, wurde die Luftschadstoffkonzentration anhand 

der Verkehrsmengen im Umfeld des Plangebiets Ostfeld abgeschätzt. In dieser Stellungnahme war 

es auch das Ziel, die Verkehrsmengen und deren NO2-Belastung für den Prognose-Null-Fall 

(Belastung durch das derzeitige Verkehrsaufkommen) und den Prognose-Planfall (Belastung durch 

den Fall der Realisierung des Projektes) zu ermitteln. Der Gutachter kommt dabei zu dem Ergebnis, 

dass erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Luft durch das Vorhaben nicht zu 

erwarten sind. Die gutachterliche Stellungnahme ist der Anlage 4B zu den vorbereitenden 

Untersuchungen beigefügt. Diese ist unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 abzurufen. Ebenfalls wurde im Rahmen der vorbereitenden 

Untersuchungen ein Verkehrsgutachten durch das Verkehrsplanungsbüro ZIV GmbH erstellt, 

welches aus der Anlage 2 zu den vorbereitenden Untersuchungen hervorgeht. 

 
Immissionsschutz -Lärm- 
 
Die Anregungen und Hinweise in Bezug auf den Immissionsschutz -Lärm- werden zur Kenntnis 

genommen. Die Anregungen und Hinweise zu den Vorkehrungen zum Schallschutz im Städtebau 

beziehen sich auf die verbindliche Bauleitplanung und werden im Rahmen des weiteren Verfahrens 

berücksichtigt. Der Hinweis, dass für den Flugplatz Erbenheim keine Lärmschutzbereiche 

festgesetzt sind, wird zur Kenntnis genommen. Die Untersuchungen zur Thematik Bodenlärm, der 

vom Flugplatz Erbenheim ausgeht, wurde in den vorbereitenden Untersuchungen berücksichtigt.  

 

 



Flugplatz Erbenheim 

 

Der Hinweis zur Beachtung der Bauschutzbereiche gemäß § 12 Luftverkehrsgesetz wird zur 

Kenntnis genommen. Bei der Erstellung des Strukturkonzepts im Rahmen der vorbereitenden 

Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich Ostfeld in Wiesbaden wurden die 

Bauschutzhöhen in Bezug auf eine mögliche Bauhöhenentwicklung bereits berücksichtigt. 

Bei der Erstellung des Strukturkonzepts wurde dem Hinweis der Bundeswehr gefolgt die „clear 
zones“ und „accident prevention zones I & II“ von Bebauung freizuhalten. 

In der Plangrafik des Strukturkonzepts wurde die Siedlungsfläche innerhalb der o.g. Zonen 

herausgenommen. Somit können keine Hochbauten innerhalb dieser Zonen entstehen.  

 

Bodenbelastungen/Altlasten 

 

Die Hinweise in Bezug auf Bodenbelastungen/Altlasten werden zur Kenntnis genommen. Die 

vorhandenen Altlastenstandorte sind im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen lokalisiert 

worden, weitere Untersuchungen werden im Rahmen der weiteren Planung, hier: 

Bauleitplanverfahren, durchgeführt.   

 

Gewässerschutz/UWB Wiesbaden 
 
Den Hinweisen bezüglich des Umgangs mit der Ressource Wasser wurde bei der Erstellung des 

Strukturkonzepts im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen gefolgt.  

 

Bei der Entwicklung des Stadtquartiers werden effiziente und ökologische Maßnahmen der 

Regenrückhaltung mit eingeplant. Dabei sind eine gedrosselte Ableitung des Regenwassers sowie 

Maßnahmen der Brauchwassernutzung vorgesehen. Das in Auftrag gegebene 

Entwässerungskonzept hatte zum Ziel, zunächst eine grobe Analyse der Entwässerungs- und 

Niederschlagswassersituation durchzuführen. Es geht hier zunächst einmal um ein erstes 

Gutachten, das im Verlauf und der Konkretisierung der Planungen weiter qualifiziert wird. Das 

Gutachten beschäftigte sich mit dem Plangebiet und seinen groben Rahmenbedingungen wie z.B. 

der Lage, der Geländestruktur, der Bodenbeschaffenheit, der Schutzzonen, der Altlasten, der 

Gewässer, der Kanalisation sowie vorhandenen Kläranlagen. Es wurden Möglichkeiten der 

Regenwasserbewirtschaftung sowie Themen der Versickerung und Ableitung geprüft. Die 

Entwässerung des Niederschlagswassers wird als gesichert angesehen. Es wird darauf 

hingewiesen, den besonderen Klimabedingungen, wie z.B. außergewöhnlichen Regenereignissen, 

durch entsprechende Maßnahmen im weiteren Verfahren nachzukommen. Nach Aussage der 

Wasserversorgungsbetriebe Wiesbaden und nach Rückfrage bei Hessenwasser, bestehen für das 

Untersuchungsgebiet ausreichende Kapazitäten für Trink- und Löschwasser. Ein 

Wasserversorgungskonzept wird im Rahmen des nachfolgenden Bauleitplanverfahrens erarbeitet.  

Zur Sicherstellung der Versorgung, sowohl mit Trink- als auch mit ausreichendem Löschwasser, 

wird die Gebietsentwicklung im Ostfeld nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit 

anderen städtebaulichen Entwicklungen in Wiesbaden. Es wird hierzu die Erstellung eines 

Gesamtkonzeptes angestrebt. 

  



Arten-, Natur- und Biotopschutz/UNB Wiesbaden 

 

Die Anregungen zum Arten- und Biotopschutz werden zur Kenntnis genommen. Im Zuge der 

vorbereitenden Untersuchungen sind eine Reihe unterschiedlicher Gutachten und Stellungnahmen 

zu arten- und biotopschutzrelevanten Fragestellungen erarbeitet worden. Diese Untersuchungen 

sind der Anlage 3 zu dem Bericht der vorbereitenden Untersuchungen unter 

https://dein.wiesbaden.de/ecm-politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 einzusehen.  

Auch die Plangrafik des Strukturkonzeptes berücksichtigt die Belange des Arten- und 

Biotopschutzes auf einer übergeordneten Ebene, indem eine hohe Siedlungs- und 

Gewerbeflächendichte entstehen soll, die es ermöglicht, die restlichen Flächen im Sinne des Arten- 

und Biotopschutzes zu qualifizieren.  

Darüber hinaus trägt der Beiplan Grünvernetzung und Klima in dem Bericht zu den vorbereitenden 

Untersuchungen dem Natur- und Biotopschutz durch ein übergeordnetes Grün- und 

Biotopverbundsystem Rechnung.  

Zudem ist es Ziel, eine naturschutzfachliche Qualifizierung der im Plangebiet vorhandenen 

landwirtschaftlichen Nutzflächen zu ermöglichen. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, indem die 

gegenwärtig konventionelle Landwirtschaft durch die ökologische Landwirtschaft in Teilbereichen 

ersetzt wird. 

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen zum Arten-, Natur- und Biotopschutz gilt es im folgenden 

Planungsverfahren weiter zu entwickeln und durch eine Maßnahmenplanung für einen adäquaten 

Ausgleich im Sinne des Natur- und Artenschutzes Sorge zu tragen. Hierzu wird auf Empfehlung des 

beauftragten Artenschutzgutachters im weiteren Verfahren die Erstellung eines Artenschutz- und 

Biotopmanagementplans angestrebt. Selbstverständlich werden die weiteren Schritte mit dem 

Umweltamt abgestimmt, damit das Thema Natur-, Arten- und Biotopschutz gemeinsam 

weiterentwickelt werden kann.  

 

Klima 
 

Die Anregungen/Hinweise in Bezug auf das Thema Klima werden zur Kenntnis genommen. 

Das Klimagutachten des Büros GEO-NET, welches die potentiellen klimaökologischen und 

lufthygienischen Auswirkungen einer Gebietsentwicklung ermittelt hat, liegt dem Umweltamt bereits 

vor. Die Hinweise in Bezug auf das Klimagutachten konnten bereits geklärt werden. 

In diesem Zusammenhang wurden die Klimafunktionen des Untersuchungsgebiets, insbesondere 

die Auswirkungen auf die Kaltluftentstehung und Frischluftzufuhr, begutachtet.  

Das Fachgutachten zum Klima, das unter https://dein.wiesbaden.de/ecm-

politik/wiesbaden/de/home/info/id/50 in der Anlage 4 zum Bericht der vorbereitenden 

Untersuchungen abrufbar ist, kommt zu dem Ergebnis, das auch bei einer Siedlungsentwicklung 

entsprechend des nun vorliegenden Strukturkonzeptes die Luftleitbahnen für die Frischluftzufuhr 

Richtung Süden nicht beeinträchtigt werden. Die wesentlichen Ergebnisse können dem Kapitel 5.4, 

Klimaschutzkonzept, im Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen nachgelesen werden. 

In dem vom Umweltamt in Auftrag gegebenen Prüfbericht zum Klimagutachten wird bestätigt, dass 

die Untersuchungen zum vorliegenden Klimagutachten die wesentlichen Anforderungen an ein 

Klimagutachten im gegenwärtigen Stadium der Planung berücksichtigt.  

Im Rahmen der nachfolgenden Bauleitplanverfahren sind vertiefende Gutachten zum Kleinklima und 

zur Lufthygiene erforderlich, da durch konkrete städtebauliche Festlegungen Optimierungen möglich 

sind. 

 



In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklung geprüft. Ein Teil der Hinweise bezieht 

sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann in Angriff genommen wird, 

wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Somit wird ein Teil Ihrer Anregungen und Hinweise zur 

Kenntnis genommen und in den folgenden Planungsschritten berücksichtigt.  

 




























